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 Veröffentlicht am 18.05.1938

Norm

EO §216 Abs1 Z2 IIIb

Rechtssatz

Es gibt keine allgemein gültige Richtschnur, wie eine Liegenschaft für ein bestimmtes (erwerb)steuerp7ichtiges

Unternehmen eingerichtet sein muß, damit das gesetzliche Vorzugspfandrecht für die (Erwerbs)steuer entstehen kann.

Diese Frage ist immer nach der Art des einzelnen Unternehmens zu beantworten (Betriebsliegenschaft im

Baumeistergewerbe).
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